
Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur   

Zweite Änderung 
der Bekanntmachung der Förderrichtlinie 

für die Entwicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung 
von Dieselkraftfahrzeugen der Fahrzeugklassen M1, M2, M3, N1, N2 und N3 

der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5 
sowie mobilen Maschinen 

Vom 15. Juli 2021 

Die Bekanntmachung der Förderrichtlinie für die Entwicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung von Diesel-
kraftfahrzeugen der Fahrzeugklassen M1, M2, M3, N1, N2 und N3 der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV 
oder Euro 3, 4 und 5, sowie mobilen Maschinen vom 15. Dezember 2020 (BAnz AT 07.01.2021 B7), die durch die 
Änderung der Bekanntmachung der Förderrichtlinie für die Entwicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung von 
Dieselkraftfahrzeugen der Fahrzeugklassen M1, M2, M3, N1, N2und N3 der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und 
EEV oder Euro 3, 4 und 5 sowie mobilen Maschinen vom 14. Januar 2021 (BAnz AT 28.01.2021 B9) geändert worden 
ist, wird geändert:   

a) In Nummer 1.2 wird Absatz 2 wie folgt ersetzt: 

„Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Für die Förderprojekte gilt 
eine Laufzeit bis spätestens 30. Juni 2024.“   

b) Nummer 5 Absatz 3 wird nach dem Spiegelstrich wie folgt ergänzt:   

„ – um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:   

i) das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit  

– zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens zwei Mitglied-
staaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein 
einzelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder   

– zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbrei-
tung, die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen For-
schungsergebnisse zu veröffentlichen;    

ii) die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder 
durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung.  

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können gemäß Artikel 25 Ab-
satz 6 AGVO auf maximal 80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden.“ 

Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Berlin, den 15. Juli 2021 

Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Z ie lke 
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